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Top 27 (  Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche")  

Beschluss:

 

1. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit im Vortrag wird zugestimmt. Die 

sofortige Finanzierung ist, wie unter Kapitel 7 des Vortrags dargestellt, 

unabweisbar, da die Ausweitung des Bundesprogamms im Rahmen des 

Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ sehr 

kurzfristig gestartet wurde und schnellstmöglich für die bis zu 20 

Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft umgesetzt werden soll.

 

2. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die Einrichtung von 10 VZÄ 

Stellen für Fachkräften aus dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil 

Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ bei RBS-KITA an den städtischen 

Kindertageseinrichtungen befristet vom 01.09.2021 bis 31.12.2022 und deren 

Besetzung zu veranlassen.

 

3. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, im Falle einer Zusage 

seitens des Bundes für das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache 

der Schlüssel zur Welt ist“ für 6,73 VZÄ-Stellen die einmalig erforderlichen 

Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 163.158 EUR im Rahmen der 

Nachtragshaushaltsplanaufstellung 2021 und einmalig bis zu 489.473 EUR im 

Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 anzumelden.

Die Finanzierung von 3,27 VZÄ Stellen erfolgt über das Referatsbudget 

haushaltsneutral. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, für diese 

Kita-Fachkräfte, die ab September 2021 bis 31.12.2022 befristeten 

Sachkosten von bis zu 3.334 EUR im Jahr 2021 im Nachtragshaushalt 2021 

und 10.000 EUR für das Jahr 2022 im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 

2022 anzumelden. 
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4. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die ab September 2021 bis 

31.12.2022 befristeten Sachkosten für die Kita-Fachkräfte von bis zu 262.300 

EUR im Jahr 2021 im Nachtragshaushalt 2021 und 250.100 EUR für das Jahr 

2022 im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 anzumelden.

5. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, im Falle einer Zusage 

seitens des Bundes für das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache 

der Schlüssel zur Welt ist“ für die 20 halben Fachkraftstellen zuzüglich 

Sachkosten in Höhe von insgesamt bis zu 166.491 EUR im Jahr 2021 im 

Nachtragshaushalt 2021 und bis zu 499.473 EUR für das Jahr 2022 im 

Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens für das Haushaltsjahr 2022 

als zusätzliche Einzahlungen anzumelden.

6. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die jährlichen Zuschüsse 

(Digitalisierungszuschuss und Aufhol-Zuschuss) für die bestehenden 33 

Kindertageseinrichtungen, die 8 Fachberatungen und die ggf. 20 neuen 

Kindertageseinrichtungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 als 

zusätzliche Einzahlungen in Höhe von bis zu 262.300 EUR im 

Nachtragshaushalt 2021 und bis zu 250.100 EUR im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2022 anzumelden. 

7. Das Produktkostenbudget bei Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung 

städtischer Tageseinrichtungen für Kinder erhöht sich um bis zu 394.391 EUR 

im Jahr 2021 und um bis zu 716.773 EUR im Jahr 2022, davon sind einmalig 

bis zu 394.391 EUR im Jahr 2021 und bis zu 716.773 EUR im Jahr 2022 

zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).

 

8. Das Produktkostenbudget bei Produkt 39365100 Kitaverwaltung erhöht sich 

um bis zu 34.400 EUR im Jahr 2021 und um bis zu 32.800 EUR im Jahr 2022, 

davon sind einmalig bis zu 34.400 EUR im Jahr 2021 und bis zu 32.800 EUR 

im Jahr 2022 zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).
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9. Das Produkterlösebudget des Produkts 39365100 Kitaverwaltung erhöht sich 

einmalig um bis zu 34.400 EUR im Jahr 2021 und bis zu 32.800 EUR im Jahr 

2022 davon sind einmalig bis zu 34.400 EUR im Jahr 2021 und bis zu 32.800 

EUR im Jahr 2022 zahlungswirksam.

10. Das Produkterlösebudget des Produkts 39365200 Betrieb und Steuerung 

städtischer Tageseinrichtungen für Kinder erhöht sich einmalig um bis zu 

394.391 EUR im Jahr 2021 und um bis zu 716.773 EUR im Jahr 2022, davon 

sind einmalig bis zu 394.391 EUR im Jahr 2021 bzw. 716.773 EUR im Jahr 

2022 zahlungswirksam. 

11. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.   

 


